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Herrn Bürgermeister Frank Stein 

c/o FB 9-14 Ratsbüro 
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Antrag zum Tagesordnungspunkt Ö8 „Gründung der Zanders-Entwicklungsgesellschaft 
(ZEG) GmbH“ der Sitzung des Ausschusses für die Konversion des Zanders-Geländes am 
12. März 2024 und zum Tagesordnungspunkt Ö10 der Sitzung des Ausschusses für Finan-
zen, Beteiligungen und Liegenschaften am 14. März 2024 sowie zum Tagesordnungs-
punkt Ö11 der Sitzung des Rates am 19. März 2024 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Stein, 
 
die CDU-Fraktion stellt folgenden Änderungsantrag zum Tagesordnungspunkt Ö8 „Grün-
dung der Zanders-Entwicklungsgesellschaft (ZEG) GmbH“ bei der Sitzung des Ausschusses 
für die Konversion des Zanders-Geländes am 12. März 2024 und zum Tagesordnungspunkt 
Ö10 der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 14. 
März 2024 sowie zum Tagesordnungspunkt Ö11 der Sitzung des Rates am 19. März 2024. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Im Entwurf des Gesellschaftsvertrags wird als Firma „Zanders-Entwicklungsgesell-

schaft (ZEG) GmbH“ genannt. In der Firma kommt es zu einer Doppelung, daher müsste 
der Firma aus unserer Sicht „Zanders-Entwicklungsgesellschaft (ZEG) mbH“ heißen. 
 

2. In § 10 „Zusammensetzung des Aufsichtsrats“ wird bei Abs. 1 b) das Wort „sachkundigen“ 
und im zweiten Satz ebenfalls das Wort „sachkundigen“ gestrichen. Stattdessen wird ein 
vierter Satz eingefügt: „Die Aufsichtsratsmitglieder müssen über eine Sachkunde ge-
mäß § 113 Abs. 6 GO NRW verfügen.“ 
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3. In § 10 „Zusammensetzung des Aufsichtsrats“ wird bei Abs. 1 b) „20 sachkundigen Mit-

gliedern“ folgender Zusatz hinzufügt: „(ab dem 01. November 2025: 10 Mitglieder)“  
 

4. In § 14 „Geschäftsführung und Vertretung“ ist bei Abs. 3 der zweite Satz zu streichen: 
„Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann jeder Geschäftsführer von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.“ 

 
 
Begründung: 
Die Begründung erfolgt mündlich bei der Sitzung des Ausschusses. 
 
 
Nachhaltigkeit: 
Mit der Anfrage werden folgende UN-Nachhaltigkeitsziele angestrebt und umgesetzt: 

     
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

    
Dr. Michael Metten    Harald Henkel 
Fraktionsvorsitzender    Stell.-Fraktionsvorsitzender 

und finanzpolitischer Sprecher 
 


